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Tagesordnungspunkt:

Einwendungen gegen die im Entwurf der Haushaltssatzung 2019 
berücksichtigte Höhe des Umlagesatzes der Landschaftsumlage für das 
Haushaltsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Zu den erhobenen Einwendungen der Mitgliedskörperschaften wird gemäß der Vorlage 
14/2920 wie folgt beschlossen: 

1. Den Einwendungen zur Berücksichtigung von weiteren Haushaltsverbesserungen zur 
Reduzierung des Umlagesatzes für das Jahr 2019 wird mit der Umlagesatzsenkung 
entsprochen. 

2. Die Einwendungen bezogen auf  Umlagesatzerhöhungen bei  möglichen 
Haushaltsverschlechterungen werden  ebenso zurückgewiesen wie die Anregung, durch 
einen Einsatz der Ausgleichsrücklage den Umlagesatz noch weiter abzusenken. 

3. Den Einwendungen zur Fortführung der stetigen Konsolidierungsbemühungen zur 
Entlastung der Mitgliedskörperschaften entspricht der LVR durch das dritte 
Konsolidierungsprogramm. Daher werden die Einwendungen formal zurückgewiesen. 

4. Die Einwendungen zur Abstimmung der Haushaltsplanungen von LVR und den 
Mitgliedskörperschaften hinsichtlich der Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) ist mit der Gründung der gemeinsamen Arbeitsgruppe ‚Finanzen und Haushalt‘ 
entsprochen worden.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein



Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 

 

Die Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2019 erfolgte nach den Regelungen 

des Umlagengenehmigungsgesetzes, wonach der Aufstellung des Entwurfes der Haus-

haltssatzung ein Benehmensverfahren mit den Mitgliedskörperschaften zur Festsetzung 

der Landschaftsumlage vorgeschaltet ist. 

 

Die Benehmensherstellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage wurde mit Schreiben 

vom 21. März 2018 und dem Versand der Grundlagen sowie der wesentlichen Eckdaten 

zur Haushaltsplanung 2019 eingeleitet. Gegenstand der Benehmensherstellung ist dabei 

ausschließlich die Bestimmung des Umlagesatzes der Landschaftsumlage und nicht die 

Haushaltsplanung insgesamt. 

 

Im Rahmen der Benehmensherstellung gemäß § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung 

(LVerbO) in Verbindung mit § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) haben die 

Mitgliedskörperschaften des LVR das Recht, zur Höhe der Landschaftsumlage Stellung zu 

nehmen. 

 

Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte haben in der Zeit vom 5. April 2018 bis zum         

26. April 2018 neun Mitgliedskörperschaften des LVR Stellungnahmen abgegeben.  

 

Mit der Vorlage 14/2633 wurden die vorliegenden Stellungnahmen gemäß § 55 Abs. 2 

Satz 1 KrO NRW der Landschaftsversammlung Rheinland am 2. Mai 2018 zur Kenntnis 

gebracht. Neben Ausführungen zur Zulässigkeit der Einwendungen erfolgte eine erste 

inhaltliche Würdigung.  

 

Gegen die Zulässigkeit der Einwendungen gem. § 55 KrO NRW bestehen keine Bedenken. 

 

Den Einwendungen zur Berücksichtigung von weiteren Haushaltsverbesserungen zur 

Reduzierung des Umlagesatzes für das Jahr 2019 wird mit der Umlagesatzsenkung 

entsprochen. 

 

Die Einwendungen bezogen auf Umlagesatzerhöhungen bei möglichen 

Haushaltsverschlechterungen werden ebenso zurückgewiesen wie die Anregung, durch 

einen Einsatz der Ausgleichsrücklage den Umlagesatz noch weiter abzusenken. 

 

Den Einwendungen zur Fortführung der stetigen Konsolidierungsbemühungen zur 

Entlastung der Mitgliedskörperschaften entspricht der LVR durch das dritte 

Konsolidierungsprogramm. Daher werden die Einwendungen formal zurückgewiesen. 

 

Den Einwendungen zur Abstimmung der Haushaltsplanungen des LVR und der 

Mitgliedskörperschaften hinsichtlich der Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes 

(BTHG) ist mit der Einrichtung einer gemeinsamen Unterarbeitsgruppe ‚Finanzen und 

Haushalt‘ entsprochen worden.  
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2920: 

 

1. Ausgangslage 

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wurde gemäß den Vorschriften des 

Umlagengenehmigungsgesetzes erstellt. Danach ist der Aufstellung des Entwurfes der 

Haushaltsatzung ein Benehmensverfahren mit den Mitgliedskörperschaften zur 

Festsetzung der Landschaftsumlage vorgeschaltet. 

 

Die Benehmensherstellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage wurde mit Schreiben 

vom 21. März 2018 und der Versendung der Grundlagen sowie wesentlicher Eckdaten der 

Planung des Haushaltsentwurfes 2019 eingeleitet. Gegenstand der 

Benehmensherstellung ist dabei ausschließlich die Bestimmung des Umlagesatzes der 

Landschaftsumlage und nicht die Haushaltsplanung insgesamt. 

 

Mit der Vorlage 14/2633 wurden die bis zum 26. April 2018 vorliegenden Einwendungen 

gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 der KrO NRW der Landschaftsversammlung Rheinland am      

2. Mai 2018 zur Kenntnis gebracht.  

 

Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte haben in der Zeit vom 5. April 2018 bis zum         

26. April 2018 die folgenden Mitgliedskörperschaften  

 

 Kreis Heinsberg 

 Oberbergischer Kreis  

 Rhein-Erft-Kreis 

 Kreis Wesel 

 Stadt Duisburg 

 Stadt Mönchengladbach 

 Stadt Solingen 

 Stadt Essen 

 Kreis Kleve 

 

Stellungnahmen zum Haushaltsentwurf 2019 abgegeben. Die Stellungnahmen sind als 

Anlagen 1 bis 9 beigefügt. 

 

2. Zulässigkeit der Einwendungen  

 

Die Beteiligungsrechte der Mitgliedskörperschaften zur Festsetzung des Umlagesatzes 

ergeben sich aus § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (LVerbO) in Verbindung mit § 55 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (KrO NRW). 

 

§ 55 KrO NRW hat folgenden Wortlaut:  

 

„Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden  

 

(1) Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt im Benehmen mit den kreisangehörigen 

Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der 

Haushaltssatzung einzuleiten.  
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(2) Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensher- 

stellung werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit 

ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur 

Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in 

öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung 

mit.“  

 

Nach § 23 Abs. 2 LVerbO i. V. m. § 55 Abs. 2 KrO NRW sind die im Rahmen der 

Benehmensherstellung eingegangenen Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften mit 

Ausnahme der Stellungnahmen des Kreises Kleve und der Stadt Essen als Einwendungen 

zu werten. Der Kreis Kleve und die Stadt Essen begrüßen ausdrücklich den Umlagesatz. 

 

Gegen die Zulässigkeit der Einwendungen gem. § 55 KrO NRW bestehen keine 

Bedenken. 

 

 

3. Inhaltliche Würdigung der Stellungnahmen 

 

3.1 Berücksichtigung von weiteren Haushaltsverbesserungen zur Reduzierung 

des Umlagesatzes für das Jahr 2019 

 

Der Rhein-Erft-Kreis, der Kreis Heinsberg und die Stadt Duisburg merken an, der LVR 

möge weitere positive Ertrags- und Aufwandseffekte, insbesondere im Zusammenhang 

mit der Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel, unmittelbar an die 

Mitgliedskommunen weiterreichen. 

 

Die Verwaltung berichtet wie folgt: 

 

Aufgrund der frühen Einbringung des Haushaltes 2019 konnte die Verwaltung nicht auf 

die Erkenntnisse offizieller Berechnungen bezüglich der Erträge aus Allgemeinen 

Deckungsmitteln, wie dies zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt im Jahresverlauf möglich 

gewesen wäre, zurückgreifen. So endete die für das Haushaltsjahr 2019 maßgebliche 

Referenzperiode für die Berechnung der Landschaftsumlage erst am 30. Juni 2018. Die 

Schlüsselzuweisungen werden nach den Maßgaben des Steuerverbundes des 

Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2019 ermittelt und verteilt. Die hierfür 

maßgebliche Referenzperiode läuft noch bis zum 30. September 2018. Verlässliche 

Erkenntnisse daraus werden auch bis zur Haushaltsverabschiedung am 08. Oktober 2018 

noch nicht vorliegen, so dass die Erträge geschätzt wurden.   

 

Ergebnis: 

Die Modellrechnung für die allgemeinen Deckungsmittel und die Bedarfszuweisungen des 

Arbeitskreises GFG 2019 liegen nunmehr seit dem 20. Juli 2018 vor. Danach ergeben 

sich aufgrund der Entwicklung der Umlagegrundlagen Mehrerträge bei den allgemeinen 

Deckungsmitteln, die unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises zum 

Haushaltsentwurf 2019 eine Umlagesatzsenkung um 0,27 Prozentpunkte auf 14,43 % 

zulassen.   

 

Den Einwendungen der Mitgliedskörperschaften wird mit der 

Umlagesatzsenkung entsprochen. 
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3.2 Keine Umlagesatzsteigerung bei möglichen Haushaltsverschlechterungen 

für 2019 bzw. Einsatz der Ausgleichsrücklage zur weiteren Umlagesatzsenkung 

 

Der Kreis Heinsberg regt an, dass mögliche Haushaltsverschlechterungen nicht zu einer 

Erhöhung des geplanten Umlagesatzes 2019 führen, sondern durch eine 

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden sollten, um somit die 

Mitgliedskörperschaften weiter zu entlasten. Der Oberbergische Kreis regt an, allgemein 

die Ausgleichsrücklage zu einer weiteren Umlagesenkung einzusetzen.   

 

Die Verwaltung führt hierzu aus: 

 

Der LVR hat in den Jahren der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2009 – nicht 

zuletzt auch aus Gründen der Rücksichtnahme auf seine Mitgliedskörperschaften – 

durchgängig negative Jahresergebnisse realisiert. Der Haushaltsausgleich in den 

Krisenjahren konnte lediglich fiktiv, d.h. durch den erheblichen Einsatz von Eigenkapital, 

erreicht werden. In den Jahren 2009 bis 2013 hat der LVR mit 139,3 Mio. 

Eigenkapitaleinsatz die Ausgleichsrücklage um rd. 75 % reduziert. Ihr Anteil am 

Haushaltsvolumen als Summe der Aufwendungen im LVR-Haushalt schrumpfte auf nur 

noch 1,4 % (Stand 31.12.2007: 7,1%). 

 

Die Erhaltung des Eigenkapitals ist zentraler Bestandteil einer generationengerechten und 

nachhaltigen Haushaltspolitik und ein Grundprinzip des NKF. Die Aufsichtsbehörde des 

LVR, das ehemalige Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK), würdigte in seinem 

Haushaltserlass 2015/2016 ausdrücklich die Konsolidierungsbemühungen des LVR, wies 

aber gleichzeitig darauf hin, dass der LVR das Rücksichtnahmegebot gegenüber seinen 

Mitgliedskörperschaften inzwischen weit zu seinen Lasten gedehnt hätte. Diese 

Argumentation greift das MIK erneut in seinem Erlass zum Doppelhaushalt 2017/2018 

auf und stellt fest, dass die Hebesätze des LVR die durchaus problematische 

Haushaltssituation der Mitgliedskörperschaften einbezögen, dass jedoch ein anhaltender 

Eigenkapitalverbrauch letztlich ein Risiko für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 

LVR darstelle. 

 

In ihren Erlassen zum Nachtragshaushalt 2017 vom 30. Januar 2018 und zum 

Nachtragshaushalt 2018 vom 24. Juli 2018 weist auch die aktuelle Aufsichtsbehörde des 

LVR, das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, ausdrücklich 

darauf hin, dass der LVR den schwierigen Haushaltssituationen der 

Mitgliedskörperschaften in einem für den LVR noch vertretbaren Rahmen Rechnung 

trage. 

 

Haushaltsverschlechterungen zeichnen sich aufgrund der Erkenntnisse aus den 

Bewirtschaftungsverläufen der Jahre 2017 und 2018 derzeit vor allem infolge der 

Tarifeinigung für die Gehälter im öffentlichen Dienst und damit einhergehend bei den 

Entgeltverhandlungen in der Eingliederungshilfe ab. Diese Mehraufwendungen sollen 

möglichst im Rahmen der weiteren Haushaltskonsolidierung gedeckt werden. 
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Ergebnis: 

 

In den Haushaltsberatungen wurden auf der Basis des Veränderungsnachweises zum 

Haushaltsentwurf 2019 sowohl ent- als auch belastende finanzielle Auswirkungen, die seit 

der Einbringung des Haushaltsentwurfes am 2. Mai 2018 bekannt wurden, berücksichtigt. 

Trotz eingetretener Haushaltsverschlechterungen zum Plan ist es dem LVR aufgrund von 

Mehrerträgen und stetigen Konsolidierungsbemühungen möglich, den zunächst geplanten 

Umlagesatz 2019 von 14,70 % nochmals um weitere 0,27 Prozentpunkte auf 14,43 % zu 

senken.  

Unter Berücksichtigung der vorstehenden einschlägigen Ausführungen der 

Aufsichtsbehörde ist zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des LVR von 

einer Eigenkapitalbelastung durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zur 

weiteren Umlagesatzsenkung abzusehen. 

 

Die Einwendungen hinsichtlich eines weiteren Einsatzes der Ausgleichsrücklage 

werden zurückgewiesen. 

 

3.3 Fortführung der stetigen Konsolidierungsbemühungen zur Entlastung der 

Mitgliedskörperschaften 

 

Die Stadt Mönchengladbach regt in ihrer Stellungnahme an, der LVR möge auch in 

Zukunft seine Konsolidierungsbemühungen zur Entlastung der Mitgliedskörperschaften 

fortführen. 

 

Die Verwaltung führt hierzu aus: 

 

Der LVR wird zur Sicherstellung seiner dauerhaften Leistungsfähigkeit auch zukünftig 

seinen bisherigen haushalterischen Kurs fortsetzen und hat daher in 2016 ein weiteres 

Konsolidierungsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 mit einem Volumen von 70 Mio. 

Euro aufgelegt. 

 

In diesem Zusammenhang werden auch die restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben im 

Haushaltjahr 2019 unverändert fortgeführt. Vor dem Hintergrund des bestehenden 

Zinsumfeldes sowie zu entrichtender Verwahrgelder erfolgt eine intensive Analyse und 

Bewirtschaftung der eigenen Liquidität und des Kreditportfolios. Schon jetzt leistet das im 

LVR implementierte Schulden- und Liquiditätsmanagement einen jährlichen 

Konsolidierungsbeitrag in Millionenhöhe. Eine maßvolle Entschuldung bei gleichzeitiger 

Verlängerung der Zinsbindung für notwendige Investitionskredite trägt dazu bei, auch bei 

wieder steigenden Zinsen handlungsfähig zu bleiben und eine verlässliche Umlagepolitik 

betreiben zu können. 

 

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass alle LVR-Dezernate eine hohe 

Haushaltsdisziplin zeigen und die Konsolidierungsvorgaben eingehalten werden. 

 

 

Ergebnis: 

 

Der LVR entspricht mit dem dritten Konsolidierungsprogramm für die Jahre 2017 bis 

2021 und den damit festgelegten restriktiven Bewirtschaftungsmaßnahmen der Anregung 
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der Stadt Mönchengladbach. Die Haushaltsplanungen auf der Grundlage dieses 

Konsolidierungsprogramms sowie der bisherige Bewirtschaftungsverlauf in 2018 lassen 

keine weiteren Einsparpotentiale erkennen. Die aktuelle Entwicklung zu den 

Umlagegrundlagen wurde im Rahmen des Veränderungsnachweises im 

Haushaltsberatungsprozess 2019 angemessen berücksichtigt. 

 

Der Einwendung wird insoweit schon Rechnung getragen.   

 

 

3.4 Abstimmung der Haushaltsplanungen von LVR und Mitgliedskörperschaften 

hinsichtlich der Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 

 

Der Rhein-Erft-Kreis und der Kreis Wesel führen aus, dass sie eine enge Abstimmung des 

LVR und der Mitgliedskommunen im Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen 

des BTHG begrüßen. 

 

Die Verwaltung führt hierzu aus: 

 

Mit dem Ausführungsgesetz des Landes NRW zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 

(AG BTHG NRW) hat das Land NRW die Landschaftsverbände als Träger der 

Eingliederungshilfe bestimmt und die Zuständigkeiten für das neue Leistungsrecht im 

SGB IX ab dem Jahr 2020 geregelt. 

 

Für den LVR kommt es zu erheblichen Veränderungen seines Leistungsportfolios 

innerhalb des Produktbereichs der sozialen Leistungen. Neben der Erweiterung 

bestehender erhält der LVR auch neue Zuständigkeiten. Gleichzeitig werden Leistungen 

von der überörtlichen auf die örtliche Ebene verlagert. 

 

Vor diesem Hintergrund sieht der LVR einen engen Austausch mit den Kommunen im 

Rheinland als zwingend an, um finanzielle Doppelbelastungen in den kommunalen 

Haushalten zu vermeiden. 

 

 

Ergebnis: 

 

Die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe ‚Finanzen und Haushalt‘ ist 

unmittelbar nach der Verabschiedung des Ausführungsgesetzes im Juli 2018 erfolgt, mit 

dem Ziel, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der jeweils zugewiesenen 

Zuständigkeiten gemeinsamen zu bewerten um damit Planungssicherheit ab dem Jahr 

2020 sowohl für den LVR-Haushalt als auch für die Haushalte der Mitgliedskörperschaften 

zu erreichen.  

 

Den Einwendungen der genannten Mitgliedskörperschaften ist damit 

entsprochen worden. 

 

 

In Vertretung 

 

H ö t t e 

 





















Stadt
Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister

Kämmerei

Altstadtgalerie, Sandradstraße 3
Auskunft erteilt Frau Fabry
Zimmer 107
Telefon 0 21 61/25-3165
Telefax 0 21 61/25-3169
E-Mail christa.fabry@moenchengladbach.de

Ihr Schreiben vom/ihr Zeichen Mein Zeichen Datum

21.03.2018/21.10-HH 2019 20.10/2 05.04.2018

Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs des Landschaftsverbandes Rheinland für das
Haushaltsjahr 2019
Einleitung der Benehmensherstellung zur Festsetzung des Umlagesatzes

Sehr geehrte Frau Lubek, sehr geehrte Frau Hotte,

mit Ihrem Schreiben vom 21.03.2018 kündigen Sie an, der Landschaftsversammlung
Rheinland einen im Vergleich zum eingebrachten Nachtragshaushalt 2018 unveränder¬
ten Umlagesatz von 14,70 Prozentpunkten für den Haushalt 2019 vorzuschlagen.

Die stabile finanzwirtschaftliche Ent icklung des LVR sowie die Abwägung noch beste¬
hender Risiken erkenne ich ausdrücklich an und gehe davon aus, dass der LVR seine
Konsolidierungsbestrebungen auch in Zukunft stetig vorantreibt, um seine Mitglieds¬
kommunen weiter zu entlasten.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Wilhelm Reiners

Das Verwaltungsgebäude Ist mit www.moenchengladbach.de Konto der Stadtkasse  önchengladbach
öffentlichen Verkehrsmitteln zu er- post@moenchengladbach.de Stadtsparkasse Mönchengladbach
reichen: Haltestelle Alter Markt IBAN: DE 20 310 500 00 00000 66001

SWIFT.BIC: MGLSDE33
und bei anderen Banken am Ort
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